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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.2004

Index

91/01 Fernmeldewesen

Norm

TKG 1997 §41 Abs3;

Rechtssatz

Bei einer Sicherheitsleistung handelt es sich um eine Bestimmung im Zusammenhang mit der Festlegung von

Zahlungsverp9ichtungen aus dem Zusammenschaltungsverhältnis, die grundsätzlich Gegenstand einer

Zusammenschaltungsanordnung sein kann.
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